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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an die Unabhängige Kommis­
sion für Fragen der Abrüstung und der· 

Sicherheit 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die "Unabh~ngige Kommission für Fra­
gen der Abrüstung und der Sicherheit" hat mit 
ihrer Konstituierung in österreich Rechtspersön­
lichkeit. 

§ 2. Die Unabhängige Kommission für Fragen 
der Abrüstung und der Sicherheit und ihre Mit­
glieder sowie ihre Angestellten genießen die 
gleichen Privilegien und Immunitäten, wie sie 
durch Verordnung der Bundesregierung, BGBL 
Nr. 44111979, über die Einräumung von Privile­
gien und Immunitäten an das Internationale In­
stitut für angewandte Systemanalyse diesem und 
seinen Bediensteten eingeräumt wurden. 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten hat auf Antl"ag nach Maßgabf\ 
des Abs. 2 den Angehörigen der in § 2 ·erwähn~ 
ten Personengruppeeineri Lichrbildausrweis aus­
zustellen. 

(2) Die §§ 1 Abs. 2 und 3, 22 3, 3 und 4 
der Verordnung des Bundesministers für Aus-

\ 
wärtige Angelegenheiten, BC;Bl. Nr. 378/1979, 
über die AUSIStellung von Lichtbildausweisen an 
Angehörige jener Personengruppe, die in Öster­
reich Privilegien und Immurutäten genießen, sind 
als Bundesgesetz sinngemäß anZiuwenden. 

§ 4. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 
1980 in Kraft. 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
is~ die Bundesregierung, hinsichtlich des § .3 der 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
betraut. . . 

Erläuterungen 

Problem und Ziel des Gesetzentwurfes: 

Der unabhängigen Kommission für Fragen der 
Abrü,stiUng und der Sicherheit (Palme-Kommis­
sion), die über ein ständiges Sekretariat in Wien 
verfügen und in Österreich einen aus fl"ciwilligen 
Beiträgen gespeisten Fonds begründen wird, soll, 
den internationalen Usancen entsprechend, ein 
besonderer, ihrer Bedeutung angemessener Status 
einger;iumt werden. Es besteht derzeit keine ge­
setzliche Grundlage, um der Kommission irgend­
welche Vorrechte einzuräumen, weshalb es der 
Erlassung dieses Bundesgesetzes bedarf, um ,dem 
Legalitätsprinzip Rechnung ZiU tragen. 

Problemlösung : 

Durch ein eigenes Bundesgesetz soll die Kom­
mission jene RechtSistellung erhalten, wie sie der-

zeit dem Institut für angewandte Systemanalyse 
zusteht. 

Kosten: 

Keine nennenswerten finanziellen Auswirkun­
gen. 

Allgemeiner Teil 

Im Dezember 1980 hat ;ich in Wi,en die unab­
hängige Kommission für Frag,en der Abri1stung 
und .der Sicherheit konstituiert. Sie soll aus zirka 
15 Pel"!sönlichkeiten aus verschiedenen Ländern 
bestehen und unter dem Vorsitz des ehemalig,en 
schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme 
Möglichkeiten von übereinkommen und anderen 
Maßna·hmen auf dem Gebiet der Abrüstung und 
der Rüstungskontrolle erörtern. 
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, Die Kommission w,ird üb~r ein ständiges Sekre­
tariat in Wien" v~rfligen und einen Fonds in 
ö~terreich begründen, der zum Teil aus Regie­
rupgsbeiträg,en, zum Teil aus Spenden privater 
I~:stitutionen gespeist werden soll. 

:Durch die Etablierung dieser Kommission in 
Wien hat Wien als internationales Zentrum und 
aH Ort der Begegnung erneut Anerkennung ge­
fuhden. Die Bedeutung der Kommission, das 
hohe Ansehen ihrer Mitglieder und die Tat­
saChe, daß Fragen der Abrüstung und der inter~ 
nltionalen Sicherheit nicht zuletzt 'a.uch für 
öherreich von besonderer Bedeutung sind, lassen 
eSi! angebracht erscheinen, der Kommission, ihren 
M,i~gliedern und Ang.estellte~ einen besonderen 
St'a,bus zuzubilligen. In die~m Sinne hat etwa die 
Sshweiz 1977 der una:bh~ngigen Kommission für 
in,ternationale Entwicklungsfragen (sogenannte 
,,~randt-Kommission") ebenfalls einen, besonde­
rer, mit Privilegien und Immunitäten verbunde­
nen,. Status: eingeräumt. 

:,!Da die Kommissiohnichtunterden Begriff 
,;ihternationale Organisationen" im Sinne des 
§ 1,1 Abs. 7 Z: 2 des 'Bundesgesetzes vom 14. De­
zdmber 1977, BOBl. Nr. 677; über die Eintäu­
rn\,ing,+on' Privilegien und 'Immunitäten an 
idternationaleOrganisationen fällt; und auch der 
AJbschluß eines eigenen Amtssitzabkommens 
m'angets 'Völkerrechtssubjektivität ' der Kommis­
s.i9n nicht in Fra:ge kommt, ist die Erlassung 
ei"nes eigenen Bundesgesetzes notwendig. 

i!Mitdein vorliegen'den EntwUrf soll der Kom-
I!, , . " ... ' '.. .. 

ni~ssion jener'Status' eingeräumt 'werden, wie er 
d~rzeft 'dem Irttern'atiorialen 'Institut für ange~ 
w:~ndte Systemanalyse' (IIASA) zusteht und wie 
eIi auch für die Kommission angemessen erscheint. 

[Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundesgesetzes 'ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 2 B-VG ("äußere Angelegenheiten"). 

IDurch den vorliegenden Entwurf wird es zu 
k~inen nennenswerten finanziellen Auswirkungen 
kbmmen. 

rr 

li 
:' Besonderer Teil 

Zp § f:, 
IDer ~ommissio~soll du!-"ch dieses B.un?esge­

setz mJt dem ZeItpunkt lhrer KonstItlllerung 
Rbchtspersönlichkeit eingeräumt werden, womit 
si~ ihre Konstituiel'lung etwa als Verein er­
üprigt. 

'I 

,! 

Zu § 2: 

Art. 18 Abs. 2 B-VG verbietet es dem Ge­
setzgeber, den Geltungsbereich einer Verordnung 
abzuändern. Der Hinweis auf die Verordnung 
der Bundesregierung BGBL Nr. 441/1979 ist da­
her verf:lissungskonform als bloße Anknüpfung 
an den durch die Verordnung gegebenen Sach­
verhalt zu verstehen. 

Durch .die Gleichstellung der Kommission mit 
dem IIASA sollen dLe Kommission und ihr 
Fonds von verscliiedenen Steuern, Gebühren und 
Zöllen - allerdings nur hinsichtlich ihrer amt­
lichen Tätigkeit - befreit werden. Der Anspruch 
auf Umsatzsteuer- bzw. Mineralölsteuerent­
lastung soll im gleichen Ausmaß und unter den 
gleichen Bedingungen wie für in österreiche'r­
r.ichtete Vertretungsbehörden bestehen. 

Den Mitgliedern der Kommission und 
ihren Angestellten sollen im Prinzip keine 
Immunitäten gewährt werden, wie sie etwa die 
Angestellten der internationalen Organisationen 
in Wien genießen. Sie genießen vielmehr nur 
j,ene Vorrechte, wie sie den' Bediensteten des 
IIASA durch die Verordnung der Bundesregiec 
ruug, BGBL Nr. 44111979, eingeräumt wurden. 
Insbesondere wird ihnen keine Immunität von 
der österreichischen Gerichtsbarkeiteingeräum~~ 

Zu § 3: 

Analog zu § 35 Abs. 2 des Paßgesetzes 1969, 
EGBL Nr. 422, in der Fassung des Bundesgeset~ 
zes, BGB!. Nr .. 335/1979, soll llie gesetzliche 
Grundlage für die Ausstellung von Lichtbildaus­
weisen an die Mitglieder und Angestellten der, 
Kommission g,eschaffen werden. Hinsichtlich der 
näheren Gestaltung ,dieser Ausweise erschiene eine 
Verweisung auf die zur obzitierten Bestimmung 
erlassene Verordnung des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten, BGBl. Nr. 378/ 
1979, über die Ausstellung von Lichtbildaus­
weisen an Angehörige jener Personengruppe, die 
in österreich Privilegien und Immunitäten ge­
nießen, zweckmäßig. Da eine derartige 'bundes­
gesetzliche Verweisung auf eine Verordnung die 
verfassurigsrechtliche Pwblematik einer dem Ge­
setzgeber v,erwehrten Ausdehnung des Anwen­
dung.sbereiches einer Verordnung enthielte, ,ist -
zugleich mit der Verweisung - die fragliche 
Verordnung in ihren einschlägigen Vorschriften 
in den Rang eines Bundesgesetz,es zu heben. 
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